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An die Leser.
In erster Linie entbietet die Redaktion allen Lesern die

besten Wünsche zum Jahreswechsel.
Wenn auch im vergangenen Jahre die Wirtschaftskrisis

in unserem Lande und auf der ganzen Welt noch nicht behoben
werden konnte, so geht es doch langsam vorwärts, so daß man
hoffnungsfroh in die Zukunft schauen kann.

Durch den Vertrag von Locamo ist ein zu großen
Hoffnungen berechtigender Anfang zu wirklich friedlicher Erledigung

des Weltkrieges gemacht worden.

Hoffen wir, daß das Jahr 1926 nun auch auf wissenschaftlichem

Boden eine Liquidation des Hasses zwischen den damaligen

Gegnern bringen wird. Es wäre höchste Zeit, daß die
völkerverbindende Wissenschaft sich wieder auf ihr ureigenstes
Wesen besinnen würde. Es ist beschämend, daß sich die
Vertreter der Wissenschaft von den Politikern haben überholen
lassen.

Um so mehr freut es uns, daß die Bestrebungen zur Gründung

eines Internationalen Geometerbundes von Anfang an
auf dem Boden wirklicher Internationalität gestanden haben.
Wir hoffen daher, daß dieser Bund im Jahre 1926 ins Leben
gerufen werden kann.
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I)ie Redaktion wird es sich angelegen sein lassen, auch

im neuen Jahre die Zeitschrift zu einem Spiegel aller
Bestrebungen auf vermessungs- und kulturteehnischem Gebiet in
unserem Lande werden zu lassen. Sie bittet daher die Leser
um freudige Mitarbeit.

Wir beabsichtigen im neuen Jahrgang die „Zeitschriftenschau"

aufzugeben, um Platz für eine kurze Behandlung der
hauptsächlichen Artikel in den ausländischen Fachschriften zu
gewinnen. Wir bitten die Leser, falls sie die Beibehaltung der
Rubrik „Zeitschriftenschau" in der bisherigen Form wünschen,
uns dies im Laufe des Monats Januar mitzuteilen.

Als Neuerung finden die Leser auf dem Umschlag unter
dem Titel eine kurze Inhaltsangabe jeder Nummer.

So lassen wir denn die erste Nummer des neuen
Jahrganges in die Welt hinausziehen, in der Hoffnung, daß. wir auf
seinen Blättern von Fortschritt und Aufstieg berichten dürfen.

Im Namen der Redaktion, der Hauptredaktor:
F. Baeschlin,

Die korporative Arrondierung.
Gemäß Verfügung des Eidgenössischen Justiz- und

Polizeidepartements vom 22. November 1921 darf in Gebieten,
welche zusammenlegungsbedürftig sind, die Grundbuchvermessung

erst dann vorgenommen werden, wenn die Parzellenzahl

auf ein ökonomisch annehmbares Maß reduziert worden
ist. Die Gründe, welche zu dieser Maßnahme geführt haben,
sind uns allen bekannt, so daß sie hier nicht weiter erörtert
werden müssen. Anstatt nun auf die Grundbuchvermessung
befruchtend einzuwirken, hatte der Beschluß vielerorts zur
Folge, daß durch die Weigerung der Grundbesitzer, die

Güterzusammenlegung durchzuführen, auch die Grundbuchvermessung

sistiert werden mußte.
Im Nachfolgenden soll nun gezeigt werden, wie sich die

Verhältnisse im Kanton Thurgau, wo im allgemeinen die Dorf-
siedelung vorherrscht, und viele zusammenlegungsbedürftige
Gebiete vorhanden sind, entwickelt haben.

Das radikalste Mittel zur Verminderung der Parzellenzahl
ist unzweifelhaft die Güterzusammenlegung. Sie wird dort am
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